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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   7

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des 
Ortsbezirkes Wiesbaden-Breckenheim 

am 14.09.2004

Fällung der Pappeln auf dem Grundschulgelände (FWG)

Der Ortsbeirat von Wiesbaden-Breckenheim fordert den Magistrat auf, beim zuständigen 
Fachamt zu erwirken, dass die auf dem Schulgrundstück befindlichen Pappeln und 
Birken so bald wie möglich gefällt werden.

Begründung:
Der permanente starke Astbruch läßt den Rückschluß auf eine abnehmende Vitalität der 
Bäume zu. Die sich unter den Pappeln aufhaltenden Schulkinder und Fußgänger dürfen 
nicht gefährdet werden. Zur Vermeidung von Personenschäden, können die Kinder bei 
stärkerem Wind in den Pausen nicht mehr unter den Pappeln spielen, ansonsten wären 
Haftpflichtschäden und entsprechende Versicherungsprobleme die Folge.

Allergische Reaktionen auf die Baumblüten bestehen bei der Lehrerschaft sowie dem 
Kind eines gegenüber dem Schulgelände wohnenden Anwohners. Weitere 
Verdachtsfälle bei Schulkindern werden untersucht.

Die Kosten für die Baumfällung werden sich nach Auskunft einer Fachfirma auf ca. 
5.000,-- € belaufen (gefällt ab Oberkante Erdreich, incl. Entsorgung vom Stammholz und 
Astwerk). Die Baumstümpfe können zur Ablage, Sitzen oder spielfördernd eingesetzt 
werden.

Hiergegen entstehen folgende laufende Kosten:
Jährlicher Pflegeschnitt.
Rückschnitt der Baumkrone im mehrjährigem Abstand.
Regelmäßige Sicherheitsgutachten zur Gefahrenvermeidung für Personen.
Permanente Beseitigung des Astbruchs mit Beseitigung von Schäden an den darunter 
befindlichen Neuanpflanzungen aus dem Jahre 2003.
Jährliche, tagelange Säuberungsarbeiten zur Blütezeit der Bäume.

Daraus ergibt sich, dass sich die einmaligen Kosten der Baumfällung schon innerhalb 
weniger Jahre wieder amortisieren.
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Aufgrund der weggefallenen Baumschutzsatzung und der im Jahre 2003 erfolgten 
umfangreichen Neuanpflanzungen, gibt es auch keine rechtlichen Bedenken zur 
Baumfällung.

Unser Antrag wird auch unterstützt von einer Bürgerinitiative. Siehe anliegende 
Unterschriftenliste.
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Verteiler:
Dez VIII / Amt 40
101200 z.d.A.

Valentin
Ortsvorsteher
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